
Atomwaffen: Atomkrieg vor dem Jahre 2000 — 
Atomwaffe Im Rucksack (5) 

Noch vor dem Jahr 2000, also in längstens 
25 Jahren, wi rd es zu einem Atomkr ieg 
kommen, wenn die Strukturen der Welt 
nicht radikal geändert werden. Das ist das 
von amerikanischen Atomforschern der 
Harvard-Universi tät erarbeitete Ergebnis 
gründl icher Untersuchungen über die Ent
wick lung der Kernwaffenherstel lung und 
-Verbreitung. Dabei geht die Hauptgefahr 
nicht von den Supermächten aus, sondern 
v ie lmehr von Staaten wie Israel, einigen 
arabischen Staaten, Indien, Pakistan, afr i
kanischen Ländern, die jetzt schon Kern
waffen besitzen oder bis zum Ende des 
Jahrtausends besitzen werden. Die größ
ten derzeit igen Wasserstof fbomben haben 
eine Sprengkraft von 50 000 Ki lo-Tonnen, 
wohingegen die Hiroshima-Bombe >nur< 
20 kt besaß. Bis zum Jahre 2000 werden 
rund 1000 Kernkraf twerke in der Welt in 
Betrieb sein, und ihre radioakt iven Abfäl le 
al lein reichen aus, um wöchent l ich eine 
A tombombe zu bauen. Das entscheidende 
Risiko wachse mit dem Entstehen und der 
zunehmenden Verbrei tung von kleinen 
und kleinsten A tombomben. So sei es 
ziemlich sicher, daß in den kommenden 
25 Jahren eine A tombombe in einer Größe 
gebaut werde, die ein einziger Mensch 
auf dem Rücken tragen und die eine Groß
stadt zerstören könne. — Um dieser be
drohl ichen Entwicklung entgegen zu wir
ken oder Einhalt zu gebieten, sei der Ver
zicht al ler Länder in der Welt auf ihre 
nat ionale Souveränität und die Annahme 
und Anerkennung einer autor i tären Welt
regierung erforder l ich. Das schließe eine 
radikale Änderung unseres Lebenssti ls 
und der Verzicht auf wesent l iche demo
kratische Werte ebenso ein wie den un
verzügl ichen Ausbau der universel len Re
gierung. Red 

Entkolonisierung und Treuhandfragen 
Namibia: Forschungsinstitut In Lusaka — Einset
zung des Direktors (6) 

Hage Gott f r ied Geingob wurde zum Direk
tor des Instituts der Vereinten Nat ionen 
für Namibia bestellt. Das Institut hat sei
nen Sitz aus pol i t ischen Gründen nicht in 
Namibia selbst, wo es von den südafr ika
nischen Behörden nicht zugelassen sein 
würde, sondern in Lusaka, der Hauptstadt 
des Nachbarstaates Sambia. Ziele des In
sti tuts sind Forschungen über d ie Boden
schätze, d ie landwirtschaft l ichen, industr i 
el len und gesamtwirtschaft l ichen Mögl ich
keiten in Namibia, die Ausbi ldung von 
Verwaltungskräften für Namibia für d ie 
Zeit nach der Unabhängigkei t und das 
Studium der Landesgeschichte, der e igen
ständigen Tradi t ion und Kultur Namibias. 
Die Bundesrepubl ik Deutschland unter
stützt dieses Namibia-Forschungsinst i tut , 
wei l sie die Auffassung vertr i t t , daß die Be
hörden der Republ ik Südafr ika die frühere 
deutsche Kolonie Südwestafr ika verlassen 
und das Gebiet in die Unabhängigkei t ent
lassen sol len. — Der zum Direktor des In
sti tuts ernannte Geingob stammt aus Na
mibia. Er ist 1941 geboren und arbeitete 
seit 1972 im Amt des Hohen Flüchtl ings-
komissars der Vereinten Nat ionen für 
Namibia. Zuvor war er Repräsentant der 

Südwestafr ikanischen Befre iungsbewegung 
(SWAPO) bei der UNO und in Amer ika. 
(Siehe auch VN 3/74 S. 90ff.) Red 

Wirtschaft und Entwicklung 
Internationale Arbeltsorganisation (ILO): Weltbe
schäftigungskonferenz vom 4. bis 17. Juni 1976 in 
Genf — Das Problem der US-Amerikanischen Mit
gliedschaft (7) 

I. Die von der Internat ionalen Arbei tsorga
nisat ion (ILO) veranstaltete Weltoeschäft i -
gungskonferenz gi l t den drei Themenkom
p lexen: Beschäft igung, Einkommensverte i 
lung und sozialer Fortschritt sowie der In
ternat ionalen Arbei ts te i lung. Dabei sol len 
sowohl die nationalen wie die internat io
nalen Probleme, die Probleme in den Ent
wick lungsländern wie auch die wirtschaft
l ichen Schwier igkei ten behandel t werden, 
denen sich in wachsendem Maße die In
dustr ie länder gegenübergestel l t sehen. 
Haupt tagesordnungspunkte sind die Auf
stel lung von nat ionalen Beschäft igungs
strategien und -Pol i t iken, die internat iona
len Arbei tsbewegungen, die entsprechen
den internat ionalen Anpassungen und der 
Vorschlag der Err ichtung eines geeigne
ten internat ionalen technischen Instituts 
für diese Angelegenhei ten. — Die Konfe
renz f indet statt angesichts einer erhebl i 
chen wel twei ten Arbei ts losigkei t . Diese 
wi rd gegenwärt ig al lein in den Entwick
lungsländern (ohne China) auf 300 Mi l l io
nen Beschäft igungslose und Unterbeschäf
t igte geschätzt. Dabei verschlechtert sich 
die Lage wei terh in. Sogar in den OECD-
Ländern gibt es derzeit 17 bis 18 Mi l l ionen 
Arbei ts lose. Bis zum Jahre 2000 müssen in 
den Entwicklungsländern angesichts der 
rapide wachsenden Weltbevölkerung eine 
Mi l l iarde Arbei tsplätze neu geschaffen 
werden. Die Weltbeschäft igungslage ver
langt eine grundlegende Wendung in der 
bisher igen Auffassung über die Zie l r ich
tung. Bisher gilt übl icherweise, daß die 
Priori täten in der Entwicklung sich auf d ie 
modernen großstädtischen Sektoren in der 
Erwartung richteten, bei erfolgreicher Ent
wick lung würde dadurch schri t tweise auch 
die Modernis ierung auf die angrenzenden 
ländl ichen Regionen sich auswirken. Man 
erkannte jedoch, daß auf diesem Wege die 
wirtschaft l iche und zivi l isatorische Entwick
lung zu langsam erfolgen würde. Vorschlä
ge wurden nun vorgelegt, denen zufolge 
die Regierungen unmit te lbarer d ie ländl i 
chen Bereiche beachten sol l ten, um die 
Entwicklung zu beschleunigen. Der Finanz
bedarf für die Weltarbei tskonferenz beläuft 
sich auf etwa 250 000 US-Dollar für d ie 
bereits 1975 getroffenen Vorberei tungen 
und auf 207 000 US-Dollar für 1976. Die 
Beträge gelten vergleichsweise als extrem 
niedr ig und können von der ILO selbst 
aufgebracht werden. 
II . Die Vereinigten Staaten haben sich kei
neswegs aus der ILO zurückgezogen oder 
ihre Mitgl iedschaft, auch nicht die f inan
ziel le, eingeschränkt. Im Gegentei l ist ein 
energisches Bemühen festzustel len, Mit
gl iedschaft und Mitarbeit in der ILO auf
rechtzuerhalten. Al lerd ings nur, wenn nach 
amerikanischer Formul ierung, d ie Or
ganisat ion wieder auf den Weg ihrer ur
sprüngl ichen Ziele und Grundsätze zurück
gebracht w i rd . So hat Präsident Ford Ende 

Januar 1976 den amerikanischen Botschaf
ter in Jugoslawien, Laurence Si lberman, 
als seinen persönl ichen Vertreter damit be
auftragt, europäische Regierungen über 
die Besorgnis der USA bezüglich der aus 
amerikanischer Sicht eingetretenen nega
tiven Entwicklungen in der ILO zu unter
richten und sie für eine möglichst gemein
sam zu ver fo lgende Polit ik in der ILO zu 
gewinnen. Die amerikanische Besorgnis gi l t 
l . d e r Aushöh lung des Drei-Gl iedr igkei ts-
Grundsatzes, auf dem die ILO gegründet 
wurde, um eine besonders markante Aus
gewogenhei t der am Arbei ts leben bete i 
l igten Kräfte zu gewähr le is ten: nämlich d ie 
Zusammensetzung der nationalen Delega
t ionen aus Vertretern der jewei l igen Regie
rung sowie der Arbei tgeber und der Arbei t 
nehmer; 2. dem völ l ig unzureichenden Fort
schritt e in iger Mitgl iedstaaten der ILO in der 
Erreichung der Organisat ionsziele; 3. das 
unterschiedl iche Verhalten der ILO, d.h. der 
Mehrhei t ihrer Mitgl ieder, gegenüber vor
gebrachten Verletzungen der Menschen
rechte, je nachdem welches Land oder 
welche Gruppe von Ländern belastet oder 
angeprangert w i rd (double s tandard) ; 4. 
die wachsende Poli t isierung der ILO. Die 
Not i f iz ierung der Absicht, aus der ILO aus
zutreten, sei kein unwiderruf l icher Schritt. 
Es sei d ie Hoffnung der Vereinigten Staa
ten, daß die Probleme nach ihrem Ver
ständnis gelöst werden könnten. Die Er
folgsaussichten hingen sehr von der Zu 
sammenarbei t mit anderen Mitg l iedstaaten 
dabei ab. Ford nimmt an, daß, wenn die 
Besorgnis über die ILO in ihrer T iefe von 
anderen Staaten verstanden würde, Um
kehr der Tendenzen in der ILO erreicht 
werden könne. (Siehe VN 6/75 S. 186ff.) Red 

Sozialfragen und Menschenrechte 
Menschenrechte: Die Internationalen Pakte Uber 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte so
wie über bürgerliche und politische Rechte In 
Kraft — Liste der bisherigen Vertragsstaaten (8) 

Am 3. Januar 1976 ist der Internat ionale 
Pakt über wirtschaft l iche, soziale und kul 
turel le Rechte in Kraft getreten. Der Pakt 
über bürger l iche und polit ische Rechte wi rd 
darin am 23. März 1976 fo lgen. Zugle ich 
wi rd das den poli t ischen Pakt ergänzende 
Fakul tat ivprotokol l rechtskräft ig. 
Damit ist für die Durchsetzung der Men
schenrechte in der Welt ein außerordent l ich 
bedeutsamer, wenn auch keineswegs ab
schl ießender Schritt vol lzogen worden . Ein
mal gelten die Best immungen der Pakte nur 
für die beigetretenen Staaten. Es bleibt als 
Ziel, daß alle Staaten, Mi tg l ieder und Nicht-
mitgl ieder der Vereinten Nat ionen, den Pak
ten beitreten und die Rat i f ikat ionsurkunden 
bei der UNO hinter legen. Sodann aber 
bleibt vor al lem, daß die in den Pakten for
mul ierten Menschenrechte auch tatsächlich 
verwirkl icht werden. Immerhin begründen 
die Pakte formale Rechtsansprüche auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, auf die 
sich Geschädigte stützen können. Generel l 
ist nach wie vor das Ziel aller Bemühun
gen, in al len Tei len der Erde die Durchset
zung der Menschenrechte zu verbessern. 
Der Pakt über wirtschaft l iche, soziale und 
kul turel le Rechte erreichte am 3. Oktober 
1975, durch Jamaika, die 35. Hinter legung 
der Bei t r i t tsurkunde, d ie nach Art. 49 des 
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Paktes für das drei Monate spätere Inkraft-
teten erforderl ich war. Dieser Pakt wurde 
am 3. Januar 1976 rechtswirksam. Ihren 
Beitr i t t zum Pakt über pol i t ische und bür
gerl iche Rechte bekundete die Tschecho
slowakei am 23. Dezember 1975 mit der Hin
ter legung der 35. Rat i f ikat ionsurkunde, so 
daß dieser Pakt am 23. März 1976 in Kraft 
t reten wi rd . 
Dreißig vol le Jahre hat es gedauert , bis vor 
al lem die Kommission für Menschenrechte 
und die Genera lversammlung in ungezähl
ten Sitzungen und Tagungen dieses Er
gebnis erzielt haben. Die Zeit von 1946 bis 
zum 16. Dezember 1966 war nöt ig, um un
terschrif tsreife Texte der Pakte den Mit
gl iedstaaten zur Annahme und Verabschie
dung vor legen zu können. Obwohl eine 
große Zahl von Mi tg l iedern die Unterzeich
nung sogleich vornahm, dauerte es noch 
einmal zehn Jahre bis zum jetzigen Inkraft
t reten der Verträge. 
Der Pakt über bürger l iche und polit ische 
Rechte verpf l ichtet d ie beigetretenen Staa
ten zur Gewährung und Einhaltung be
s t immter Menschenrechte, so zum Recht 
auf Leben, Freiheit, Sicherheit der Person, 
Freiheit der Bewegung und des Wohnorts, 
g leiche Behandlung vor Gerichten, Vermu
tung der Schuldlosigkei t bei Klageerhe
bung, Freiheit des Denkens und der Reli
g ion , Freiheit der Meinungsäußerung, Recht 
auf f r iedl iche Zusammenkunft , Freiheit der 
Vere in igung sowie Recht auf Tei lnahme und 
St immrecht bei öffentl ichen Angelegenhei
ten. Der Pakt enthält sodann die Grundla
ge für d ie Bi ldung eines Ausschusses für 
Menschenrechte, dem von jedem Vertrags
staat Mi t te i lungen über Verletzungen von 
Paktvorschri f ten in einem anderen Ver
tragsstaat zugelei tet werden können und 
die vom Ausschuß zu behandeln sind. 
Der Pakt über wirtschaft l iche, soziale und 
kul turel le Rechte verpf l ichtet die Vertrags
staaten zu ständigen und sich steigernden 
Fortschrit ten in der Verwirk l ichung einer 
Reihe von Rechten wie das Recht auf Ar
beit, B i ldung und Betät igung von Gewerk
schaften, soziale Sicherheit, angemessenen 
Lebensstandard, Ausbi ldung, ein erreich
bares Höchstmaß an körperl icher und gei
st iger Gesundhei t sowie das Recht auf Tei l 
nahme am kul turel len Leben. 
Die Pakte sehen Maßnahmen für die Ver
wi rk l ichung ihrer Vorschri f ten durch inter
nat ionale Überwachung vor. Die Maßnah
men für d ie Erfül lung des Paktes über wirt
schaft l iche, soziale und kulturel le Rechte 
bestehen im wesent l ichen aus einem Sy
stem der Berichterstat tung und Prüfung der 
Berichte durch internat ionale Körperschaf
ten. Die Vertragsstaaten sind zu Berichten 
über von ihnen ergr i f fene Maßnahmen und 
über Fortschri t te, d ie sie im Sinne des 
Paktziels anzustreben haben, verpfl ichtet. 
Diese Berichte werden von der Kommission 
für Menschenrechte dem Wirtschafts- und 
Sozialrat zur Erörterung vorgelegt und von 
diesem der Genera lversammlung mit al lge
meinen Empfehlungen zur verstärkten al l 
gemeinen Durchsetzung der Menschenrech
te zugeleitet. Die Betei l igung von Sonder
organisat ionen ist bei Angelegenhei ten vor
gesehen, die unter ihre Befugnisse fal len, 
wie etwa die Einschaltung der Internat io
nalen Arbei tsorganisat ion (ILO), wenn es 
sich um arbeitsrechtl iche Fragen handelt. 

Die 36 Vertragsstaaten des Paktes über 
wirtschaft l iche, soziale und kulturel le Rech
te sind bis zum 23. Dezember 1975, in der 
Reihenfolge der Hinter legung ihrer Beitr i t ts
urkunde bei den Vereinten Nat ionen fo l 
gende, wobei in einigen markanten Fällen 
die Hinter legungsdaten hinzugefügt wor
den s ind: Costa Rica (19.11.1968), Ecua
dor, Tunesien, Zypern, Syr ien, Kolumbien, 
Uruguay, Libyen, Bulgar ien, Irak, Jugos la
wien, Madagaskar, Schweden, Dänemark, 
Chile, Kenia, Norwegen, L ibanon, Barba
dos, Sowjetunion (16.10.1973), DDR (8 .11 . 
1973), Ukraine, Weißrußland, Mauri t ius, 
Deutschland (BR) (17.12.1973), Ungarn, 
Iran, Phi l ippinen, Mali , Verein igte Arab i 
sche Emirate, Mongole i , Rumänien, Rwan
da, Jordanien, Jamaika, Tschechoslowakei 
(23.12.1975). 
Die 35 Vertragsstaaten des Paktes über 
bürgerl iche und pol i t ische Rechte sind die 
gleichen, mit Ausnahme der Phi l ippinen, 
die diesem Pakt bisher nicht beigetreten 
s ind. (Die vol ls tändigen Texte der beiden 
Menschenrechtspakte sind in Heft 1/1974 
enthal ten. Siehe auch Heft 5/1975 Seite 155 
und zahlreiche Art ikel zum Thema in f rühe
ren Heften.) Red 

Chile: Verletzungen der Menschenrechte — Tätig
keit einer Untersuchungskommission — Ergeb
nisse des Berichts (9) 

(Die fo lgenden Ausführungen ergänzenden 
Kurzbericht in Heft 6/1975 Seite 183f.) 

I. Dem Mil i tärputsch und Sturz der recht
mäßigen Regierung Al lende am 11. Sep
tember 1973 folgten wel twei te Behauptun
gen und Gerüchte über Ver letzungen von 
Menschenrechten wie Massentötungen, 
wi l lkür l iche Verhaftungen und Fol terungen. 
Ihr Ausmaß war so gravierend und anhal
tend, daß sich die Kommission für Men
schenrechte der Vereinten Nat ionen noch 
am 27. Februar 1975 veranlaßt sah, eine 
aus fünf herausragenden Persönl ichkeiten 
bestehende Kommission mit dem Ziel e in
zusetzen, unverzügl ich die Einhaltung oder 
Ver letzung der Menschenrechte in Chi le zu 
untersuchen. Die Mitg l ieder der Kommis
s ion, zugleich Mi tg l ieder der Kommission 
für Menschenrechte der Vereinten Natio
nen, s ind Ghulan Al i Al lana, Pakistan, als 
Vorsi tzender der Kommission für Men
schenrechte zugleich Vorsi tzender des Un
tersuchungsausschusses; Leopoldo Bern
tes, Ecuador, Präsident der 29. Genera l 
versammlung der Vereinten Nat ionen; Ab-
doulaye Dieye, Senegal , Mi tg l ied des Ober
sten Gerichtshofs seines Landes; Professor 
Dr. Felix Ermacora, Österreich, bekannter 
Experte für Menschenrechtsangelegenhei
ten und vormal iger Vorsi tzender der Kom
mission für Menschenrechte der Vereinten 
Nat ionen; Frau M.J.T. Kamara, Sierra Leo
ne, Sozialarbei ter in. 
II . Grundlage des von der Untersuchungs
kommission zu erstel lenden Berichts sol l te 
eine Prüfung an Ort und Stelle in Chile 
selbst sein. Die chi lenische Regierung sag
te ihre vol le Mitarbeit bei der Untersu
chung im Lande zu und half bei den Vor
berei tungen. Sechs Tage vor Reisebeginn 
der Kommission erließ sie jedoch plötzl ich 
ein Einreiseverbot. Die Kommission er
stel l te deshalb ihren Bericht außerhalb 
Chiles aufgrund von Zeugenaussagen, 
Sachverständigenberichten und sonst igen 

Unter lagen. Es wurden 83 Personen ge
hört, die selbst auszusagen gewünscht hat
ten. Aus Chile kamen 37 Personen, ihre 
Reisen waren offentl icht l ich von den Be
hörden vorberei tet und organis iert worden . 
Diese Zeugen, unter ihnen ein f rüherer 
Präsident des obersten Gerichts, ferner 
Vertreter der Rotary- und Lions-Clubs Chi
les, Studenten und Gewerkschaftsvertreter, 
Anwäl te, Journal is ten und eine Hausfrau 
bestr i t ten vielfach die gegen das derzeit ige 
chi lenische Regime erhobenen Beschuldi 
gungen. Auch der Ständige Vertreter Chi les 
bei den Vereinten Nat ionen, Vizeadmiral 
Ismael Huerta, bezeichnete den Bericht 
der UN-Kommiss ion als »ungenau und 
ohne jede Grundlage«. (UN-Doc.A/10295 
Annex.) 
Der Bericht der Untersuchungskommission 
der Vereinten Nat ionen wurde von ihr am 
30. August 1975 einmüt ig gebi l l igt . Er d ien
te der 30. Generalversammlung vom Herbst 
1975 als Vor lage. 
III. Der Bericht der UN-Untersuchungskom
mission prüft e in le i tend die Best immun
gen der chi lenischen Verfassung und der 
wicht igsten chi lenischen Gesetzestexte be
zügl ich ihrer Relevanz für d ie Menschen
rechte. Die Änderungen, d ie durch den 
Staatsstreich in Chi le vom 11. September 
1973 eingetreten s ind, werden ausführl ich 
analysiert. Die herrschende Junta betrach
tet die wiederhol t geänderte chi lenische 
Verfassung von 1925 offensichtl ich noch 
als in Kraft bef indl ich, nimmt aber g le ich
zeit ig für sich die ver fassunggebende, ge
setzgebende und ausführende Gewalt in 
Anspruch. 
IV. Die Verhängung des Ausnahmezustands 
nach dem Putsch hat nach den Feststel lun
gen der Untersuchungskommiss ion die 
wei testgehenden Ver letzungen der Men
schenrechte in Chile zur Folge gehabt, und 
viele Mißbräuche sind durch die extensi
ven Rechte der Mi l i tärger ichte verursacht. 
Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, 
daß die Verfo lgung von Anhängern der f rü 
heren Regierung Al lende in vö l l igem Ge
gensatz zu vielen al lgemein anerkannten 
Menschenrechtsgrundsätzen steht. Das 
Land sei praktisch getei l t in Anhänger der 
Junta, die mit erhebl ichen Privi legien aus
gestattet seien, und wirk l ichen oder angeb
lichen Gegnern, denen die Führung eines 
normalen Lebens in der Gesellschaft ver
wehrt werde. Damit sei die Gleichheit vor 
dem Gesetz in eklatanter Weise verletzt. 
Die Kommission sieht keinen Grund für d ie 
Aufrechterhal tung der Ausnahmegesetzge
bung und für die damit erfolgte Suspen
dierung grundlegender Menschenrechte. 
Anzeichen für innere Unruhen konnten 
nicht erkannt werden. Ohne eine Aufhe
bung des Ausnahmezustandes sei die Wie
derherste l lung der Menschenrechte nicht 
mögl ich. Zumindest müßten seine Auswir
kungen genauer def iniert und begrenzt 
werden, um die Ausübung der grundle
genden Menschenrechte zu gewähr le is ten. 
V. Menschenrechtsver letzungen waren am 
schwersten nach dem Putsch am 11. Sep
tember 1973: Es gab Massenverhaftungen 
ohne Angabe von Gründen, ohne Zugang 
zu Anwäl ten, ohne Benachr icht igung der 
Angehör igen, d ie Unterbr ingung von Ver
hafteten unter unzumutbaren Bedingungen, 
ohne medizinische Betreuung bei harter 
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